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 Veröffentlicht am 31.01.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AgrVG §7 Abs2;

Rechtssatz

Im Falle einer Bescheiderlassung nach § 7 Abs 2 AgrVG bedarf es auf dem Zustellbogen keiner Angaben über Dauer

und Ort der Au:age. Diese Angaben müssen in der Kundmachung enthalten sein, deren Empfang mit dem

Zustellbogen zu bestätigen ist.
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